
Sollte zwischen dem Betreiber und einem Besucher – einem Verbraucher ein Verbraucherstreit aus einem Dienstleistungsvertrag heraus entstehen, den es nicht durch eine gegenseitige 
Einigung beizulegen gelingt, kann der Besucher – Verbraucher beim festgelegten Subjekt für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten, was die Tschechische Handelsin-
spektion (Česká obchodní inspekce) Zentralinspektorat – Abteilung ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-Mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz ist, einen Antrag auf außergerichtliche Beilegung 
eines solchen Streits stellen.  

In dringenden Fällen rufen Sie diese Nummern an:
112	 I Europäischer Notruf 	 158	I Polizei	 150	I Feuerwehr
155	 I Rettungsdienst	 156	I Stadtpolizei
Betreiber: LIPNO SERVIS s.r.o..	 Besucherordnung herausgegeben am 10. 7. 2012
mit Sitz Lipno nad Vltavou 307, PLZ 382 78, Id.-Nr. 281 42 349	 Aktualisierung der Besucherordnung am 18. 9. 2025
Eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht České Budějovice, Abteilung C, Blatt 20058
Verantwortliche Person: Matěj Kratochvíl – Geschäftsführer der Gesellschaft, T +420 601 509 116	 www.stezkakorunamistromu.cz

Allgemeine Bestimmungen  
⬤	 �Jeder Besucher ist verpflichtet, sich beim Betreten des Baumwipfelpfads und des Bereichs des Natur-

spielplatzes mit dieser Besucherordnung vertraut zu machen und alle ihre Bestimmungen einzuhalten.
⬤	 �Die Besucher nehmen zur Kenntnis, dass durch den Betreiber auf dem Baumwipfelpfad oder im Bereich des 

Naturspielplatzes anlässlich verschiedener Veranstaltung Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden können, 
und sie geben dazu ihre Einwilligung. Die Besucher willigen in die Veröffentlichung derart gemachter Fotos, 
auf denen sie abgebildet sind, ein, und zwar auf den Webseiten www.stezkakorunamistromu.cz und www.
facebook.com/stezkakorunamistromu, beziehungsweise in die Verwendung und Verbreitung dieser Fotos für 
Werbe- und PR-Zwecke des Betreibers auch auf andere Art und Weise. Die Besucher sind verpflichtet, ihr 
Nichteinverständnis mit dem Erfassen ihrer Gestalt oder mit der eventuellen Verwendung und Verbreitung 
einer derart erfassten Gestalt ausdrücklich zu äußern und dies dem Betreiber in schriftlicher Form vor Be-
treten des Baumwipfelpfads oder des Bereichs des Naturspielplatzes mitzuteilen. 

⬤	 �Der Betreiber weist die Besucher darauf hin, dass der Kassenbereich durch den Betreiber während der Bet-
riebszeit des Baumwipfelpfads durch ein Kamerasystem überwacht wird und eine Bildaufzeichnung erfolgt, 
die lediglich in dem Fall verwendet wird, dass es in diesem Bereich zum Verlust, zur Entwendung oder Be-
schädigung von Eigentum der Besucher oder des Betreibers oder zu einem anderen ähnlichen Vorfall kommt. 
In einem solchen Fall wird die gemachte Bildaufzeichnung den zuständigen staatlichen Stellen, insbeson-
dere der Polizei der Tschechischen Republik übergeben. Der Betreiber weist die Besucher ferner darauf hin, 
dass das gesamte Areal des Baumwipfelpfads durch ein Kamerasystem überwacht wird.

⬤	 �Der Betreiber bietet Dienstleistungen und Waren an, die als nicht übertragbar gekennzeichnet sein können. 
In einem solchen Fall wird der Besucher durch die Kennzeichnung dieser Dienstleistung oder dieser Ware 
als „nicht übertragbar“ darauf hingewiesen. Gleichzeitig nimmt der Besucher zur Kenntnis, dass im Fall 
des Kaufs einer Dienstleistung oder einer Ware, die als nicht übertragbar gekennzeichnet ist, aufgrund der 
Kontrolle der Nichtübertragbarkeitspflicht beim ersten Passieren und der ersten Aktivierung der Dienstleis-
tung oder der Ware durch die Kontrolldrehkreuze ein Foto des Besuchers (nachfolgend nur „Referenzfoto“ 
genannt) gemacht wird. Die Kontrolldrehkreuze sind zu diesem Zweck automatisch mit einer Kamera aus-
gestattet. Der Besucher erteilt dem Betreiber mit dem Passieren eines Kontrolldrehkreuzes die Einwilligu-
ng, dass ein Foto von seiner Person gemacht wird. Dieses Referenzfoto wird von einer durch den Betreiber 
beauftragten Person fortlaufend mit den beim weiteren Passieren von Kontrolldrehkreuzen durch den Be-
sucher gemachten Fotos (nachfolgend nur „Kontrollfotos“ genannt) verglichen. Ein Kontrollfoto wird auto-
matisch mit jedem weiteren Kontrollfoto, das stets bei jedem weiteren Passieren eines Drehkreuzes durch 
den Besucher gemacht wird, gelöscht. Im Fall, dass die Nichtübereinstimmung des Referenzfotos und eines 
Kontrollfotos festgestellt wird, ist der Betreiber berechtigt, die gekaufte Dienstleistung oder Ware zu sperren 
und diese wird nicht weiter nutzbar sein, und zwar ohne Erstattung des entrichteten Preises. Der Besucher 
ist in einem solchen Fall berechtigt, die Gründe der Sperrung der Dienstleistung oder der Ware über ein 
Reklamationsverfahren zu klären.

⬤	 �Nähere Informationen zu den Rechten der Besucher gemäß Gesetz Nr. 110/2019 Slg., über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, in der geltenden Fassung, sind unter www.uoou.cz erhältlich.

⬤	 �Der Betreiber haftet nicht für in den Bereichen des Baumwipfelpfads oder des Naturspielplatzes abgelegte 
Sachen, bzw. für dorthin mitgebrachte Sachen.

⬤	 �Die nicht durch diese Besucherordnung geregelten Rechte und Pflichten der Besucher und des Betreibers 
richten sich insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012. Slg., Bürgerliches Gesetzbuch, in der geltenden 
Fassung, und nach der geltenden Rechtsordnung der Tschechischen Republik.

Baumwipfelpfad  
⬤	 �Der Baumwipfelpfad kann lediglich während der Öffnungszeit betreten werden, und zwar mit einem gülti-

gen Ticket.
⬤	 �Der Ticketverkauf und der Zutritt zum Baumwipfelpfad enden 1 Stunde vor Ende der Öffnungszeit. 
⬤	 �Kindern unter 15 Jahren ist der Zutritt zum Baumwipfelpfad lediglich in Begleitung einer erwachsenen Person 

gestattet. 
⬤	 �Für die Sicherheit und Handlungen von Kindern haftet der gesetzliche Vertreter (Eltern, verantwortlicher Ver-

treter) oder eine andere durch diese Personen bestimmte oder die Kinder begleitende erwachsene Person 
(Ausübung der Aufsichtspflicht). 

⬤	 �Der Zutritt zum Baumwipfelpfad, der Zutritt zu den Erlebnisattraktionen und deren Nutzung erfolgt lediglich 
auf eigene Gefahr der Besucher.

⬤	 �Ein Beuscher nimmt zur Kenntnis, dass der Betreiber berechtigt ist, bei den Besuchern vor Betreten des Bau-
mwipfelpfads, beziehungsweise während des Aufenthalts der Besucher auf dem Baumwipfelpfad, eine Kon-
trolle ihres Gepäcks zwecks der Feststellung durchzuführen, dass sich im Gepäck keine gefährlichen Gegen-
stände befinden, die die Sicherheit, die Gesundheit oder das Leben der übrigen Besucher gefährden können, 
beziehungsweise ob sich im Gepäck nicht Tiere befinden. Ein Besucher ist verpflichtet, dem Betreiber auf 
Verlangen sein Gepäck zu öffnen und dessen Inhalt zu zeigen. Ein Besucher, in dessen Gepäck Gegenstän-
de gefunden werden, die die Sicherheit, die Gesundheit oder das Leben der übrigen Besucher gefährden 
können, oder ein Besucher, in dessen Gepäck ein Tier festgestellt wird, wird nicht auf den Baumwipfelpfad 
gelassen, beziehungsweise wird ohne Anspruch auf Erstattung des Eintritts vom Baumwipfelpfad verwiesen.

⬤	 �Erlebnisattraktionen (Adrenalin-Stationen) können aus Sicherheitsgründen stets nur von einer Person ge-
nutzt werden. 

⬤	 �Ein Besucher ist verpflichtet, dem Betreiber des Baumwipfelpfads jeden auf dem Baumwipfelpfad oder im 
Bereich des Natur-Kinderparks entstandenen Unfall unverzüglich nach dessen Entstehung an der Kasse des 
Objekts zu melden. Der Betreiber haftet nicht für Unfälle, die insbesondere durch Vernachlässigung der ver-
pflichtenden Vorsicht des Besuchers oder durch Vernachlässigung der Aufsichtspflicht über Personen, über 
die ein Besucher die Aufsichtspflicht auszuüben verpflichtet ist, entstanden sind. 

⬤	 �Der Baumwipfelpfad ist mit Fluchtwegen versehen, die durch den Betreiber an den einzelnen Stellen des 
Baumwipfelpfads mit einem Zeichen gekennzeichnet sind. Die Besucher sind verpflichtet, diese Fluchtwege 
ausschließlich im Brandfall oder auf Anweisung des Betreibers zu nutzen. Bei der Nutzung der Fluchtwege im 
Brandfall sind die Besucher verpflichtet, die Anweisungen des Betreibers und der Feuerwehr zu befolgen.

 Besuchern des Baumwipfelpfads ist es untersagt:
⬤	� sich außerhalb der Betriebszeiten auf dem Baumwipfelpfad aufzuhalten,   
⬤	� den Baumwipfelpfad mit Tieren zu betreten (am Eingang stehen für diese spezielle Boxen bereit, wo die 

Besucher Tiere während der Besuchszeit unbesorgt lassen können),  
⬤	� den Baumwipfelpfad auf Inlineskates, einem Roller, mit einem Kinderlaufrad, einem Fahrrad oder in 

Skischuhen zu betreten,  
⬤	� Bereiche zu betreten, die nicht für Besucher bestimmt sind,  
⬤	� sich über das Geländer zu lehnen,  
⬤	� jegliche Gegenstände vom Baumwipfelpfad und vom Aussichtsturm zu werfen,  
⬤	� Abfälle außerhalb der dazu vorgesehenen Plätze wegzuwerfen, 
⬤	� Zigaretten, wie auch E-Zigaretten zu rauchen, Feuer anzufachen und mit offenem Feuer zu hantieren,  

⬤	� den Baumwipfelpfad unter Einfluss von Alkohol oder anderen Betäubungsmitteln oder Giftstoffen zu betre-
ten und Alkohol oder andere Betäubungsmittel oder Giftstoffe auf dem Baumwipfelpfad zu verzehren, 

⬤	� die Fluchtwege unbefugterweise zu verwenden,  
⬤	� auf den Baumwipfelpfad Gegenstände mitzubringen, die die Sicherheit, das Leben oder die Gesundheit der 

übrigen Besucher gefährden können (z. B. Messer, andere Waffen, Gegenstände, die als Waffe verwendet 
werden können, Sprengstoff u. ä.),

⬤	� Bei einer rechtswidrigen Handlung, im Fall einer Verletzung von Vorschriften, wie auch dieser Besucherord-
nung, ist ein Mitarbeiter des Betreibers berechtigt, einen Besucher ohne Anspruch auf Erstattung des Eintritts 
vom Baumwipfelpfad zu verweisen, beziehungsweise einen Besucher ohne Anspruch auf Erstattung des Ein-
tritts nicht auf den Baumwipfelpfad zu lassen, der Betreiber ist berechtigt, weitere erforderliche Maßnahmen 
zu treffen.

⬤	� Im Fall einer plötzlichen Wetteränderung (Gewitter, Sturm u. ä.) sind die Besucher verpflichtet, die Anweisun-
gen der Mitarbeiter des Betreibers zu befolgen und den Baumwipfelpfad sofort zu verlassen.

Wasserrutsche:
⬤	� Die Benutzung der Wasserrutsche erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung.
⬤	� Der Betreiber weist darauf hin, dass die Wasserrutsche selbstbedienbar ist.
⬤	� Die Rutsche darf nur von Personen benutzt werden, die größer als 120 cm oder älter als 6 Jahre sind.
⬤	� Kinder, die kleiner als 120 cm oder jünger als 6 Jahre sind, dürfen die Rutsche nur in Begleitung eines Erwach-

senen benutzen (das Kind muss zwischen den Beinen des Erwachsenen liegen).
⬤	� Ein Erwachsener darf jeweils nur ein Kind, das kleiner als 120 cm oder jünger als 6 Jahre ist, begleiten.
⬤	� Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.
⬤	� Für unsachgemäße Benutzung übernimmt der Betreiber keine Haftung.
⬤	� Der Betreiber behält si,as Recht vor, die Wasserrutsche jederzeit zu schließen.

Adrenalin-Netz:
⬤	� Auf dem Adrenalin-Netz gilt die Betriebsordnung des Baumwipfelpfads, die an seinem Eingang aushängt.
⬤	� Auf dem Adrenalin-Netz gelten ferner folgende Regeln:
	 – Die maximale Personenzahl auf dem Netz ist 50. 
	 – �Das Betreten des Adrenalin-Netzes erfolgt auf eigene Gefahr und der Besucher muss seine physischen 

Möglichkeiten im Blick haben.
	 – �Der Zutritt für Kinder unter 6 (sechs) Jahren ist lediglich in Begleitung der Eltern oder einer Person über 18 

(achtzehn) Jahre gestattet, die die Aufsichtspflicht über das Kind auszuüben verpflichtet ist. 
	 – Das Betreten mit Kinderwagen oder Rollstühlen ist verboten.  
	 – �Vor dem Betreten sind Gegenstände abzulegen, die sich im Laufe der Nutzung des Adrenalin-Netzes 

lösen oder herausfallen könnten, und der Besucher ist verpflichtet, diese so zu sichern, dass diese nicht 
herabfallen. 

	 – Das Betreten des Adrenalin-Netzes ist lediglich in Schuhwerk mit flacher Sohle gestattet.  
	 – �Der Bereich des Adrenalin-Netzes ist zwecks Gewährleistung der Sicherheit der Besucher durch ein 

Kamerasystem überwacht. 

Naturspielplatz:
⬤	� Der Naturspielplatz ist ebenso wie die auf ihm untergebrachten Spielelemente für Erwachsene und Kinder ab 

3 Jahren bestimmt. 
⬤	� Die Besucher sind verpflichtet, die Anweisungen des Betreibers zu respektieren. Ferner sind die Besucher 

verpflichtet, sich anständig und diszipliniert zu verhalten, sodass sie weder andere noch sich selbst gefähr-
den. Die Besucher sind verpflichtet, den Naturspielplatz sauber zu halten. 

⬤	� Bei der Nutzung von Spielelementen auf dem Naturspielplatz sind bei jedem einzelnen Spielelement dessen 
offensichtliche Konstruktionseigenschaften, insbesondere die Tragfähigkeit zu respektieren, und ebenso sind 
eventuelle Hinweise oder eine Anleitung zu deren Gebrauch zu befolgen, wenn sie bei einem konkreten 
Spielelement aushängt, und ebenso sind die eigenen physischen Fähigkeiten und der Gesundheitszustand 
zu berücksichtigen. Personen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung wägen das Betreten des Natur-
spielplatzes in Abhängigkeit von der Art und dem Grad der Beeinträchtigung ab.

⬤	� Für die Sicherheit von Kindern auf dem Naturspielplatz haften die erwachsenen Personen, in deren Beglei-
tung die Kinder den Naturspielplatz besuchen. Der Betreiber des Baumwipfelpfads haftet nicht für einen 
Schaden an der Gesundheit, bzw. am Leben von Besuchern, der insbesondere infolge der Nichteinhaltung 
der Bestimmungen der Besucherordnung entstand oder durch Vernachlässigung der verpflichtenden Vor-
sicht eines Besuchers oder durch die Überbewertung der physischen Fähigkeiten eines Besuchers verursacht 
ist oder wenn er im Zusammenhang mit der Vernachlässigung der Aufsichtspflicht über einen minderjähri-
gen oder einen nicht vollständig mündigen Besucher durch eine Person, die die Aufsichtspflicht auszuüben 
verpflichtet ist, entsteht. Ein Besucher ist verpflichtet, dem Betreiber des Baumwipfelpfads jeden im Bereich 
des Natur-Kinderparks erlittenen Unfall unverzüglich nach dessen Entstehung an der Kasse des Objekts zu 
melden. Der Betreiber haftet nicht für Unfälle, die insbesondere infolge der Vernachlässigung der verpfli-
chtenden Vorsicht eines Besuchers oder durch Vernachlässigung der Aufsicht über Personen, über die der 
Besucher die Aufsichtspflicht auszuüben verpflichtet ist, entstanden sind. 

⬤	� Die Besucher sind verpflichtet, den Naturspielplatz ausschließlich in geeigneter Kleidung und mit ge-
eignetem Schuhwerk zu nutzen. Aus Sicherheitsgründen ist es angebracht, den Naturspielplatz nicht mit 
Armbanduhren und Schmuck zu betreten, lange Haare sind vor der Nutzung von Spielelementen aus Si-
cherheitsgründen zusammenzubinden. Der Betreiber haftet nicht für den Verlust oder eine Beschädigung 
von Kleidung, Schuhwerk, Armbanduhren, Schmuck oder anderen Kleidungsteilen im Bereich des Baumwi-
pfelpfads bei der Nutzung von Attraktionen. 

⬤	� Auf dem Areal des Naturspielplatzes ist es untersagt, Zigaretten wie auch E-Zigaretten zu rauchen, Feuer 
anzufachen oder mit Feuer zu hantieren. Gleichzeitig ist der Verzehr von Alkohol und Betäubungsmitteln 
untersagt. 

⬤	� Es ist untersagt, die Bereiche, Geräte, Ausstattung und die Spielelemente des Naturspielplatzes zu beschädi-
gen und zu verunreinigen.

⬤	� Es ist untersagt, das Areal des Naturspielplatzes mit Tieren zu betreten. 
⬤	� Die Nutzung von Spielelementen des Naturspielplatzes ist untersagt, wenn deren Oberfläche überfroren 

oder glatt ist, beziehungsweise im Fall der Feststellung eines Mangels an einem Gerät.
⬤	� Bei heißem Wetter kann die Oberfläche von Metallteilen der Spielgeräte des Naturspielplatzes auf eine Tem-

peratur aufgeheizt sein, bei der bei Berührung Verbrennungen drohen. Die beaufsichtigende erwachsene 
Person ist verpflichtet, die Temperatur eines Geräts vorab zu kontrollieren. 

⬤	� Für eine Beschädigung des Naturspielplatzes durch ein Kind oder für einen durch Nichtbefolgung 
der Betriebsordnung entstandenen Schaden trägt die beaufsichtigende erwachsene Person die Haftung in 
voller Höhe. 

Besucherordnung
des Baumwipfelpfads 
und des Naturspielplatzes


